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dieses Kirchentages gegen die sozial ist ische Staats
und Gesel lschaftsordnung und das fr iedl iche und un
gestörte Zusammenleben der Bürger gerichtet s ind.
Diese Personen wurden darüber belehrt ,  daß anderen
fal ls gegen sie strafrecht l iche oder sonst ige recht
l iche Maßnahmen eingelei tet  werden können. Im Er
gebnis dieser Vorbeugungsgespräche und der dabei er
hobenen Forderungen zur Einhaltung der sozial ist ischen 
Gesetzl ichkeit  real is ierte keine dieser Personen ihre 
beabsicht igten Handlungen.

Damit ermögl icht das VP-Gesetz, nicht nur auf begangene 

Rechtsverletzungen und die daraus result ierenden Gefahren 

für.  die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  zu reagieren, son

dern derart ige Handlungen vorbeugend zu verhindern.

Die Befugnis "Stel len von Forderungen” gemäß § Ц Abs. 1 

Satz 1 gestattet es den Untersuchungsorganen des MfS weiter

hin, Forderungen zur Durchsetzung solcher gesetzl icher Be

st immungen zu stel len, deren Einhaltung zu kontrol l ieren an

sonsten in der Kompetenz anderer staat l icher oder gesel l 

schaft l icher Organe l iegt.  Das kann sowohl zur vorbeugenden 

Verhinderung von Rechtsverletzungen als auch als Reakt ion 

auf berei ts begangene Rechtsverletzungen erfolgen, wenn das 

Stel len der Forderung für die Erfül lung pol i t isch-operat iver 

Aufgaben erforderl ich ist .  Mit  der Mögl ichkeit ,  auf der Grund

lage des VP-Gesetzes Forderungen zur Durchsetzung gesetzl icher 

Best immungen stel len zu dürfen, erhalten die Untersuchungsor

gane jedoch nicht das Recht,  die Durchsetzung der gesetzl ichen 

Best immung mit  den in der jewei l igen gesetzl ichen Best immung 

enthaltenen Sankt ionen erzwingen zu können, wenn hierzu ein 

anderes Organ befugt ist .  Das MfS hat in diesen Fäl len keine 

Entscheidungsbefugnisse über recht l iche Sankt ionen, die aus 

berei ts erfolgten Rechtsverletzungen erforderl ich werden, z.  

wenn in die DDR eingeführte nicht l izensierte Li teratur ein

gezogen werden sol l .

Hieraus ergibt s ich für die Arbeit  der Untersuchungsorgane 

des MfS :

В .


